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— Amtliche Bekanntmachungen —

Bauabgangsstatistik 2017 Land Brandenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und die Fortschrei-
bung des Wohnungsbestandes (Hochbaustatistikgesetz – HBauStatG) regelt, 
dass für den Abbruch von Wohngebäuden auch die Eigentümer zur Auskunft 
verpflichtet sind.
Mit Ihren Angaben sichern Sie die Aktualität der jährlichen Fortschreibung 
des Wohnungs- und Wohngebäudebestandes für Ihre Gemeinde. Melden Sie 
bitte deshalb als Eigentümer
• den Abbruch von Wohngebäuden bis 1000 m3 umbauten Raum,
• den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohnraum (Wohnräume, Wohnungen)
• die Nutzungsänderung von Wohnraum

an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Standort Berlin (E-Mail, Fax 
oder Post). Die Erhebungsunterlagen liegen für Sie kostenfrei bei Ihrem Amt, 
Ihrer amtsfreien Gemeinde bzw. kreisfreien Stadt bereit.
Außerdem ist der Erhebungsbogen online abrufbar unter:
www.statistik-bw.de/baut/html/
Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von Wohngebäuden mit mehr als 
1000 m3 Umbauten Raum bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde anzuzei-
gen ist. ln diesen Fällen reichen Sie bitte den ausgefüllten Erhebungsbogen 
zur Bauabgangsstatistik nur bei der Bauaufsichtsbehörde ein.

Mit freundlichen Grüßen
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Bekanntmachung der Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB  
für den Bereich „Schützenstraße Nord“ in Fürstenberg/Havel

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel hat am 
14.12.2017 in öffentlicher Sitzung die Ergänzungssatzung nach § 34 BauGB 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für den Bereich „Schützenstraße Nord“ in Fürsten-
berg/Havel beschlossen.

Der Geltungsbereich der beschlossenen Ergänzungssatzung geht aus dem 
folgenden Übersichtsplan hervor.

Jedermann kann die Satzung mit Begründung bei der Stadtverwaltung Fürs-
tenberg/Havel, Markt 1 in 16798 Fürstenberg/Havel im Bauamt Zi. 20 einse-
hen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Sprechzeiten:

Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 17:30 Uhr
Freitag  09:00 – 12:00 Uhr

Die Ergänzungssatzung nach § 34 BauGB Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für den 
Bereich „Schützenstraße Nord“ in Fürstenberg/Havel wird hiermit bekannt 
gemacht. Die Ergänzungssatzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1, 2 und 4 BauGB über die Fällig-
keit etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen.

Gemäß § 215 BauGB gilt für die Frist der Geltendmachung der Verletzung 
von Vorschriften folgendes: 
Unbeachtlich werden:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens - und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Fürstenberg/Havel unter Darlegung des die 
Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 
gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind.

Fürstenberg/Havel, den 15.01.2018

Philipp
Bürgermeister

Anlage auf Seite 3
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Aufforderung zur Benennung von Personen für die Schöffen-Vorschlagsliste

ln diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2019 – 2023 wieder die Wahl 
der Schöffen statt. Zurzeit werden daher in allen Gemeinden Vorschlags-
listen erarbeitet, aus denen dann durch einen beim jeweils zuständigen 
Amtsgericht gebildeten Schöffenwahlausschuss eine Auswahl erfolgen 
wird.

Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den Strafkam-
mern des Landgerichts und stehen grundsätzlich gleichberechtigt neben den 
Berufsrichtern.

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße 
 Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige 
Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körper-
liche Eignung. Es kann nur von Bürgerinnen und Bürgern mit der deutschen 
Staatsangehörigkeit ausgeübt werden.

Sie haben nun die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Schöffen zu be-
werben oder andere geeignete Personen vorzuschlagen. Die entsprechenden 
rechtlichen Bestimmungen finden Sie auszugsweise als Anlage zu diesem 
Schreiben.

Sie können Ihre Vorschläge bis zum 14.03.2018 schriftlich an uns richten 
oder bei folgender Stelle persönlich abgeben:

Stadt Fürstenberg/Havel
– Rathaus – 
Markt 1
Zimmer 14 (1. Stock)
16798 Fürstenberg/Havel

Wir benötigen folgende Angaben:
• Familienname, Geburtsname
• Vorname
• Geburtsdatum, Geburtsort
• Straße, Hausnummer
• Wohnort
• Beruf
• ggf. Zeiten früherer Schöffentätigkeiten

Für Rückfragen stehen wir persönlich oder telefonisch zur Verfügung.

Philipp
Bürgermeister

Vorbereitung und Durchführung der Wahl und Berufung der ehrenamtlichen Richterinnen  
und Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Allgemeine Verfügung vom 29. August 2017 (JMBI/17, {Nr. 9}, S. 70) Auszug:

2.5  ln die Vorschlagsliste sind nicht aufzunehmen:
2.5.1  Personen, die nach Kenntnis der Gemeine gemäß § 32 GVG zum Schöf-

fenamt unfähig sind, und zwar
•  Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung 

öffentlicher Ämter nicht besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat 
zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind,

• Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat 
schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter zur Folge haben kann.

2.5.2  Personen, die gemäß § 33 GVG aus persönlichen Gründen nicht zum 
Schöffenamt berufen werden sollen, und zwar
• Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben würden,
• Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum 

Beginn der Amtsperiode vollenden würden,
• Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in 

der Gemeinde wohnen,
• Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht ge-

eignet sind,
• Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen 

Sprache für das Amt nicht geeignet sind,
• Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.

2.5.3  Personen, die gemäß § 34 GVG aus beruflichen Gründen nicht zum 
Schöffenamt berufen werden sollen, und zwar
• der Bundespräsident,
• die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung,
• Richterinnen und Richter, die jederzeit einstweilig in den Warte- 

oder Ruhestand versetzt werden können,

• Richterinnen und Richter und Beamtinnen und Beamte der Staats-
anwaltschaft, Notarinnen und Notare und Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte,

• gerichtliche Vollstreckungsbeamtinnen und Vollstreckungsbeamte, 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete 
des Strafvollzuges sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichts-
helferinnen und Bewährungs- und Gerichtshelfer,

• Religionsdienerinnen und Religionsdiener und Mitglieder solcher 
religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen 
Leben verpflichtet sind,

• Personen, die als ehrenamtliche Richterinnen und Richter in der 
Strafrechtspflege in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden tätig 
gewesen sind, von denen die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der 
Aufstellung der Vorschlagslisten noch andauert.

2.5.4  Personen, die gemäß § 44a Absatz 1 des Deutschen Richtergesetzes 
(DRiG) nicht zum Schöffenamt berufen werden sollen, das sind Perso-
nen, die
• Gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlich-

keilverstoßen haben oder
• Wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbei-

terin oder hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen 
Republik im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Februar 2007 (BGBI. I S. 
162), das durch den ArtikelS Abs. 5 des Gesetzes vom 10. März 2017 
(BGBI. I S. 410,415) geändert worden ist, oder als diesen Mitarbei-
terinnen oder Mitarbeitern nach § 6 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes 
gleichgestellte Personen für das Ehrenrichteramt nicht geeignet 
sind.



AMTSBLATT für die Stadt Fürstenberg (Havel) 2. Februar 2018 | Nr. 2 | Woche 5 | 5 |

— Amtliche Bekanntmachungen —

Die für die Berufung zuständige Stelle kann zu diesem Zweck von den Vorge-
schlagenen eine schriftliche Erklärung verlangen, dass bei ihnen die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen (§ 44a Absatz 2 DRiG).

2.6  Folgende Personen dürfen die Berufung zum Schöffenamt ablehnen 
(§§ 35, 77 Absatz 1 GVG):
• Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Bundestages, des 

Bundesrates, eines Landtages oder einer zweiten Kammer,
• Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung 

zum Ehrenrichteramt in der Strafrechtspflege an 40 Tagen erfüllt 
haben, sowie Personen, die bereits als ehrenamtlicher Richter tätig 
sind,

• Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Krankenschwes-
tern, Krankenpfleger, Kinderkrankenschwestern und -krankenpfleger, 
Entbindungspfleger und Hebammen; Apothekenleiterinnen und Apo-

thekenleiter, die keinen weiteren Apotheker oder keine weitere Apo-
thekerin beschäftigen,

• Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare per-
sönliche Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in be-
sonderem Maße erschwert,

• Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum 
Ende der Amtsperiode vollendet haben würden,

• Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für 
sie oder einen Dritten wegen Gefährdung oder erheblicher Beein-
trächtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Lebensgrundlage 
eine besondere Härte bedeutet.

Diese Personen können in die Vorschlagslisten aufgenommen werden. ln 
einer besonderen Spalte ist jedoch auf die Tatsachen hinzuweisen, die eine 
Ablehnung des Amtes rechtfertigen könnten.

— Ende des Amtsblattes für die Stadt Fürstenberg (Havel) —


